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Nur per Mail!
Damen und Herren
Staatssekretärinnen und Staatssekretäre

Nachrichtlich:
Herrn
Präsidenten des Schleswig-Holsteinischen
Landtages

Frau
Präsidentin des Landesrechnungshofs

^ ^ Mai 2020

Personelle und organisatorische Maßnahmen im Zusammenhang mit der Ausbrei-

tung des neuen Coronavirus SARS-CoV-2

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Bekämpfung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 (im Folgenden Coronavirus)
in den vergangenen Wochen hat gute Erfolge gezeigt. Die Infektionszahlen sind deutlich
zurückgegangen, das Infektionsgeschehen selbst ist beherrschbar geworden. Wir befin-
den uns mittlerweile in einer Phase, in der das gesellschaftliche Leben eine zunehmende
Normalisierung erfährt.
Die bisherigen personellen und organisatorischen Maßnahmen für die schleswig-holstei-
nlsche Landesverwaltung sind deshalb an diese abnehmende Gefährdungslage anzu-
passen.

Ich bitte daher um unverzügliche Bekanntgäbe nachstehender Regelungen in Ihren ge-
samten Zuständigkeitsbereichen.
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Die Regelungen treten am 02. Juni 2020 in Kraft und gelten bis auf Weiteres. Meine Er-
lasse vom 16. April 2020 und 07. Mai 2020 sind mit Inkrafttre.ten dieses Erlasses aufge-
hoben.

1. Um das Infektionsgeschehen weiterhin unter Kontrolle zu halten und die Gesund-
heit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen, stellt das Land als Dienst-
herr und Arbeitgeber die ihm obliegenden erforderlichen Maßnahmen zum Ar-
beitsschutz (Hygieneplanung) sicher.

Oberstes Gebot ist die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes unter den besonde-
ren Bedingungen der beherrschenden Kontrolle über das Infektionsgeschehen.
Die Ressorts haben für die Hygieneplanungen in der Sitzung der Personalreferen-
tinnen und Personalreferenten am 12. Mai 2020 Standards festgestellt. Ressort-
spezifische Anpassungen der Maßnahmen sind grundsätzlich möglich und er-
wünscht. Die Dienststellerileitungen berücksichtigen dabei die besonderen dienst-
lichen Anforderungen in ihren Bereichen und sehen bereichsangepasste Maßnah-
men vor.

Grundlage für das Verfahren bei der Rückkehr von Personen, die zu einer Risiko-
gruppe zählen, bilden die im Anhang beigefügten Hinweise „Vorgehen für die
Rückkehr von Personen, die zu einer Risikogruppe zählen".

2. Der Dienstbetrieb wird unter Beachtung einer angemessenen Hygieneplanung
wieder an den Präsenzbetrieb herangeführt. Home-Office behält daneben seinen
Stellenwert, so dass Präsenzbetrieb und Homeoffice in ein ausgewogenes Ver-
hältnis zueinander treten werden, welches auch die dienstlichen Anforderungen
der jeweiligen Verwaltungsbereiche berücksichtigt.

Ziel ist es, diesen Prozess behutsam aufwachsend bis zum Beginn der Sommerfe-
rien (29. Juni 2020) voranzubringen, soweit die Gefährdungslage bis dahin keine
anderweitigen Maßnahmen erforderlich macht.

3. Der in der Vereinbarung über die Grundsätze der variablen Arbeitszeit festgelegte
Arbeitszeitrahmen bleibt auf die Spanne von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr ausgeweitet,
um auch weiterhin eine höhere Arbeitszeitflexibilität zu ermöglichen. Dabei sind
die gesetzlichen Bestimmungen über die Höchstarbeitszeit und über Ruhezeiten
zu beachten. .

Auch das maximal übertragbare Stundenfehl bleibt auf das Doppelte (bei vollbe-
schäftigten Beamtinnen und Beamten - 82,00 Stunden) erweitert.

4. Angesichts der beginnenden Wiederaufnähme des Betriebes von Schulen und Be-
treuungseinrichtungen erfolgt die Gewährung von Sonderurlaub nach § 20 Son-
derurlaubsverordnung nur noch aufAusnahmesituationen beschränkt, wenn die
Dienstleistung weder in der Dienststelle noch im Homeoffice möglich ist. Den
Dienststellen obliegt die Entscheidung im Einzelfall.
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Es gelten weiterhin die folgenden Hinweise:
• Soweit neben der Kinderbetreuung mobiles Arbeiten möglich ist, ist dieses

wahrzunehmen.
• Ist bereits Erhotungsurlaub gewährt, hat dieser Vorrang. Hiermit ist bereits

eine Freistetlung von der Dienst- bzw. Arbeitsverpflichtung erfolgt, sodass
für die Gewährung von Sonderurlaub kein Bedarf besteht.

• Die Regelung bezieht sich auf Kinder bis zur 6. Klasse einschließlich.
• Für Tarifbeschäftigte findet diese Regelung mit der Maßgabe Anwendung,

dass eine Bewilligung von Arbeitsbefreiung für zunächst drei Arbeitstage
nach § 29 Abs. 3 TV-L erfolgt. Die Arbeitsbefreiung kann bei weiterem Vor-
liegen der Voraussetzungen jeweils für weitere drei Tage verlängert wer-
den.

5. Auch für den Schulbereich gilt das unter Nr. 2 dieses Erlasses formulierte Ziel,
den Unterrichtsbetrieb unter Beachtung einer angemessenen Hygieneplanung
wieder an den regulären Präsenzbetrieb gemäß Stundentafel heranzuführen. Die
unterrichtlichen Aufgaben können abweichend von Nr. 2 Satz 2 prinzipiell nicht im
Home-Office erfüllt werden. Auch von Lehrkräften, die gemäß den Bestimmungen
der Anlage zu diesem Erlass als Risikopersonen festgestellt worden sind, wird im
Hinblick auf die Hygienestandards an Schulen die Erteilung von Präsenzunterricht
sowie die Wahrnehmung von anderen schulischen Veranstaltungen erwartet. Wird
bei dem Verfahren gemäß Nr. 3 Buchstabe c der Anlage festgestellt, dass eine
Tätigkeit im Präsenzunterrichtsbetrieb nicht möglich ist, wird ein anderweitiger Ein-
satz insbesondere zur Unterstützung der im Präsenzbetrieb tätigen Lehrkräfte und
zur Entwicklung digitaler Lehrangebote geprüft.

Dieser Erlass gilt entsprechend für Richterinnen und Richter, soweit hierdurch de-
ren richterliche Unabhängigkeit nach Art. 97 Abs. 1 GG, Art. 50 Abs. 1 S. 2 der
Landesverfassung nicht beeinträchtigt wird und im Einzelfall sichergestellt ist,
dass die richterlichen Aufgaben von einer geschäftsplanmäßigen Vertreterin oder
einem geschäftsplanmäßigen Vertreter wahrgenommen werden können.

7. Die Hochschulleitungen stellen in eigener Verantwortung die entsprechende Um-
setzung dieses Erlasses sicher.

Soweit die vorstehend aufgezeigten Maßnahmen der Mitbestimmung nach dem MBG
Schl.-H. bedürfen, dulden diese aufgrund der außerordentlichen Herausforderungen der
gegenwärtigen Lage keinen Aufschub. Dies betrifft die Regelungen nach der Ziffer 3 die-
ses Erlasses. Diese werden nach § 59 Absatz 3 Satz 2 und 3 MBG Schl.-H. vorläufig ge-
troffen und sind letztmalig bis zum 28. Juni 2020 befristet.

Ich bitte darauf zu achten, dass die Rechte der Personalräte im Übrigen, insbesondere
nach den §§ 47, 49 und 50 MBG SH, hiervon unberührt bleiben.
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Den Schleswig-Holsteinischen Landtag und den Landesrechnungshof schreibe ich nach-
richtlich mit der Bitte um entsprechende Verfahrensweise an.

Mit freundlichen Grüßen

/.'^^^^
Dirk Schrödter

Anlagen
Hinweise zu den Hygienekonzepten sowie zur Rückkehr von Personen, die einer Risiko-
gruppe angehören

Synopse „Fernbleiben vom Dienst"


